[image: image1.wmf]Personalrat

UNIVERSITÄT

JUSTUS-LIEBIG-

GIESSEN



Entrechtung des wissenschaftlichen Personals und der Personalräte an Hessischen Hochschulen

hier: geplante Änderung des § 97 Hessischen Personalvertretungsgesetzes

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

der Personalrat der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie auch der Hauptpersonalrat im Wissenschaftsministerium sind empört darüber, dass im Rahmen der Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes (HHG) ohne ersichtlichen Grund - klammheimlich – zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate eine Änderung des Hessischen Personalvertretungsgesetzes (HPVG) vorgenommen wird. Für die Gruppe der wissenschaftlichen Mitglieder an Hochschulen – hierzu zählen wissenschaftliche und pädagogische Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskräfte, Ärzte in der Weiterbildungsphase und Lehrkräfte für besondere Aufgaben – soll die Mitbestimmung in Personalangelegenheiten ersatzlos gestrichen werden. 

Diese Gruppe ist innerhalb der abhängig Beschäftigten die zweitstärkste Gruppe (ca. 1100 Kollegen und Kolleginnen allein an unserer Universität) und sie ist weder sehr heterogen, wie sie in Ihrer Begründung angeben, noch ist erkennbar, welche unterschiedliche Interessenlage für die Beschäftigten gegeben sein soll. 

Durch die Änderung des § 97 HPVG wird diese Gruppe mit voller Absicht dem Schutz der Personalräte entzogen, wohl wissend, dass gerade in diesen Bereichen befristete Beschäftigung und das Aushandeln vernünftiger Arbeitsbedingungen für hohes Konfliktpotential sorgen, zu deren Lösung Personalräte einen nicht unerheblichen Beitrag leisten. Diese Änderung wird - wie vieles vorher auch – vom grünen Tisch aus initiiert, ohne sich über die Tragweite der Entscheidung ernsthafte Gedanken gemacht zu haben. 

Diese Ihre Vorgehensweise halten wir für die moderne Art der Leibeigenschaft von abhängig beschäftigten Wissenschaftlern.

Nach unserer Auffassung ist diese Änderung des HPVG eine erhebliche Beschneidung der Rechte der wissenschaftlich Beschäftigten und der Personalräte und somit auch durch die Hessische Verfassung nicht gedeckt.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Hedrich

Vorsitzender






Gießen, 05.07.2004

Offener Brief an Herrn Staatsminister Udo Corts, Wissenschaftsministerium








